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Gemeinde Stepenitztal
Gemeindevertretung Stepenitztal

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Einwohnerfragestunde

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 08.12.2014

5 Bericht des Bürgermeisters

6 Einzahlungen aus Spenden 2014 VO/14GV/2015-033

7 Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und 
Gewerbesteuer  der Gemeinde Stepenitztal für das Jahr 2015

VO/14GV/2015-034

8 Jährlicher Bericht des Vorsitzenden des gemeinsamen 
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Grevesmühlen und des 
Amtes Grevesmühlen - Land über die Durchführung und die 
wesentlichen Feststellungen der örtlichen Prüfung

VO/14GV/2015-035

9 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

10 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

11 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Koth
Bürgermeister

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Stepenitztal, Nr: SI/14GV/2015/05

Sitzungstermin: Dienstag, 17.03.2015, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Gemeindehaus, 23936 Kirch Mummendorf
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Gemeinde Stepenitztal

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/14GV/2015-033
öffentlich

19.01.2015

Einzahlungen aus Spenden 2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Stepenitztal

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die anliegende Übersicht der eingegangenen Zuwendungen 
zur Kenntnis und erteilt ihre Zustimmung zur Annahme der Zuwendungen für den jeweils 
angegebenen Zweck durch den Bürgermeister.                                                     

Sachverhalt: 

Gemäß § 44 (4) Kommunalverfassung MV darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
u.a. Zuwendungen (Spenden) einwerben und annehmen. Zuwendungen dürfen nur durch 
den Bürgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben, das Angebot einer Zuwendung nur 
von ihnen entgegengenommen werden. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die 
Gemeindevertretung, soweit eine in der Hauptsatzung festzulegende Wertgrenze von 
höchstens 1.000 Euro überschritten wird. Gemäß § 8 (2), Nr. 13 der Hauptsatzung darf der 
Bürgermeister Spenden bis zu 100 Euro annehmen.

Da die Zuwendungen in der Regel unangekündigt eingezahlt werden und der 
Verwendungszweck durch den Einzahler vorgegeben wird, hat der Bürgermeister diese per 
Anordnung angenommen. Eine Annahme durch die Gemeindevertretung ist somit praktisch 
nicht möglich, es sei denn, die Zuwendung war Bestandteil des Haushaltes. Somit ist ein 
nachträglicher Beschluss durch die Gemeindevertretung notwendig.

Zusätzlich ist durch die Gemeinde jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die 
Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind. Der jeweils aktuelle Bericht ist 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und 
liegt dem Beschluss als Anlage bei.   
                       

Finanzielle Auswirkungen:
Die Zuwendungen führen in der Regel zu Mehreinzahlungen und somit zur Verbesserung 
des Finanzhaushaltes.                           

Anlage/n:
Übersicht über die Spendeneingänge 2014                           

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Übersicht der Spendeneingänge gem. § 44 Absatz 4 Satz 5 KV M-V 

Gemeinde: Börzow Jahr: 2014

Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro Eingangsdatum Begünstigter Zweck

Gostorfer Sportverein 300,00 13.01.2014 Kinderspielplatz Gostorf

Grevesmühlen, 19.01.2015
Ort, Datum Unterschrift Dienstsiegel
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Gemeinde Stepenitztal

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/14GV/2015-034
öffentlich

23.01.2015
Lenschow, Kristine

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und 
Gewerbesteuer  der Gemeinde Stepenitztal für das Jahr 2015
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

17.02.2015 Bau-, Wege- und Sozialausschuss Gemeinde Stepenitztal
17.02.2015 Hauptausschuss Stepenitztal
17.03.2015 Gemeindevertretung Stepenitztal

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Stepenitztal beschließt die Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer  der Gemeinde Stepenitztal für das Jahr 
2015.

                    

Sachverhalt: 
Die Hebesätze der Haushaltssatzung treten erst mit Genehmigung des Haushaltes durch die 
untere Rechtsaufsichtsbehörde in Kraft. Bis zur Genehmigung behalten die bisherigen 
Hebesätze aus dem Vorjahr ihre Gültigkeit. Die Gemeinde hat jedoch aufgrund der 
Gemeindefusion eine Neufestlegung des Hebesatzes für die Grundsteuer A, die Grundsteuer 
B und der Gewerbesteuer beschlossen. Da die untere Rechtsaufsichtsbehörde angekündigt 
hat, den Haushalt 2015 erst mit Vorlage der beschlossenen Eröffnungsbilanz zu 
genehmigen, ist es erforderlich, eine gesonderte Hebesatzsatzung zu erlassen, um die 
zusätzlichen Erträge dennoch realisieren zu können. 

         

Finanzielle Auswirkungen:
Mehreinzahlungen von ca. 6.200 € aufgrund der Neufestsetzung  des Hebesatzes für die 
Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer.

          

Anlage/n:
Hebesatzsatzung
          

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Satzung über die Festsetzung der Hebesätze
für die Grundsteuer und Gewerbesteuer in der Gemeinde Stepenitztal für das Jahr 

2015
(Hebesatzsatzung 2015)

Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 17.03.2015 wird folgende 
Satzung erlassen aufgrund von 

§ 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), verkündet  
als Artikel 1 des Gesetzes über die Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V. S. 777), 

den §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833), 

in Verbindung mit den §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 
965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2794) und des   

§ 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1266): 

§ 1
Hebesätze

Die Hebesätze der nachstehenden Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer A  für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen 260 v.H.  

2. Grundsteuer B für das Grundvermögen 350 v.H. 

3. Gewerbesteuer 340 v.H. 

 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. Januar 2015 rückwirkend in Kraft. 

 

Stepenitztal, den 18.03.2015

Gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 
13. Juli 2011 wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung 
enthalten oder aufgrund der Kommunalverfassung erlassen worden sind, kann nach Ablauf 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend 
gemacht werden. Die Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich  der 
Verstoß  ergibt, gegenüber der Gemeinde Stepenitztal geltend gemacht wird. Eine 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann hiervon 
abweichend stets geltend gemacht werden. 
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